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Hinweis: Altes Logo ist 2019 ersetzt worden.  
 
 
 

         Vereinssatzung 
 
 
§ 1 Name, Sitz, Zweck 

1. Der Turnverein Rheinfelden 1898 e. V. mit Sitz in Rheinfelden/Baden verfolgt ausschließlich und unmittel-
bar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
Zweck des Vereins ist die Förderung des Sports. Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere 

durch Förderung sportlicher Übungen und Leistungen. 

2. Er ist im VereinsregisterRegistergericht beim Amtsgericht Freiburg eingetragen. 

3. Der Verein ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des 
Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

 

HINWEIS: Nachstehend die Änderung der Satzung von 2016 zu 2017 die bereits in der JHV 2017 beschlos-
sen wurde – keine inhaltliche Änderung – nur textliche Änderung um richtig darzulegen. 

 

5. Der Verein übt parteipolitische Neutralität sowie religiöse und weltanschauliche Toleranz. 

6. Der Verein ist Mitglied des Badischen Turnerbundes, des Badischen Sportbundes und des Markgräfler - 
Hochrhein - Turngaues. Der Verein oder seine Abteilungen können Mitglied weiterer Fachverbände wer-

den. 

7. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Mitgliedschaft 

1. Jede natürliche oder juristische Person kann Mitglied des Vereins werden. 

2. Der Beitritt ist schriftlich zu erklären. Bei Minderjährigen ist die schriftliche Einwilligung des gesetzlichen 

Vertreters erforderlich. 
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3. Mitglieder werden durch die Vorstandschaft aufgenommen. Die Aufnahme kann durch Beschluss der Vor-
standschaft auf eines ihrer Mitglieder übertragen werden; dieses ist nicht zur Ablehnung befugt. Hat die-

ses Bedenken gegen die Aufnahme, so ist der Antrag der Vorstandschaft vorzulegen, welche dann ent-

scheidet. Wird ein Aufnahmeantrag abgelehnt, so ist die Vorstandschaft nicht verpflichtet, Gründe dafür 
zu nennen. 

4. Die Mitglieder haben das Recht, an den allgemeinen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und sich 

seiner Einrichtungen zu bedienen. Sie erteilen mit Beitritt die Erlaubnis zur Berichterstattung in den Ver-
einsmedien. Die Berichterstattung dient der Darstellung des Wettkampfs- und Vereinsgeschehens. Ver-

einsmedien sind die Homepage (aktuell: www.tv-rheinfelden.de), die Vereinsnachrichten, Chroniken,, der 

Newsletter-, vereinsinterne Informationen in Form von Sonderberichten o.ä., Berichte in den sozialen Me-
dien (z.B. Instagram, Facebook),  Ausstellungen sowie an die Presse ergangene Vereinsmitteilungen. Die 
Mitglieder, die damit im Einzelfall nicht einverstanden sind, wenden sich an den geschäftsführenden Vor-

stand. Datenschutz und Datensicherheit im Verein richten sich nach § 12.Im Einzelfall kann das Mitglied 

der Veröffentlichung individueller Daten widersprechen, der Widerspruch soll schriftlich dem geschäfts-
führenden Vorstand erklärt werden. 

HINWEIS: Nachstehend die Änderung der Satzung von 2016 zu 2017 die bereits in der JHV 2017 beschlos-
sen wurde 

 

HINWEIS: Nachstehend die Änderung der Satzung von 2017 zu 2019 die bereits in der JHV 2019 beschlos-

sen wurde 

 

 

5. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Satzung des Vereins zu beachten. Von den Mitgliedern wird erwartet, 

dass sie die Arbeit des Vereins fördern, bei den Aktivitäten (z.B. Spielfest, Herbstball) des Vereins aktiv 
unterstützen und Schädigungen seines Rufes, seiner Bestrebungen und seines Vermögens verhindern. 

6. Die Mitglieder sind verpflichtet, die festgelegten Beiträge zu entrichten. Hierüber beschließt die Mitglieder-

versammlung eine Beitragsordnung. In ihr sind insbesondere zu regeln: 

a) Höhe des Beitrages, auch in unterschiedlicher Staffelung je nach Abteilungszugehörigkeit;  

b) Fälligkeit des Beitrages;  

c) Ermäßigungen in besonderen Fällen. 
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7. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

8. Der Austritt ist nur zum Jahresende möglich. Er muss schriftlich bei der Vorstandschaft Mitgliedsverwal-

tung erfolgen. Alternativ kann der Austritt in Textform durch Versendung einer E-Mail an die in der Web-

site des Vereins (www.tv-rheinfelden.de) mitgeteilte E-Mail-Adresse erfolgen. Der unter Angabe, des Na-
mens des Mitglieds, dieer Mitgliedsnummer und daes Geburtsdatums sind bei dem Austritt anzugeben 
erfolgen. 

8a. Abweichend von Nr. 8 können für zeitlich begrenzte Angebote (Kurse) Mitglieder für einen von vornhe-

rein begrenzten Zeitraum aufgenommen werden. In der Anmeldung ist zugleich der Zeitpunkt zu bestim-
men, zu dem die Mitgliedschaft wieder endet.  

9. Wenn ein Mitglied grob oder nachhaltig gegen die Satzung oder andere Interessen des Vereins verstößt, 
kann es von der Vorstandschaft aus dem Verein ausgeschlossen werden. 

Grund für einen Ausschluss ist insbesondere, wenn das Mitglied trotz mindestens zweimaliger Mahnung , 

gerichtet an die letzte dem Verein bekannte Adresse, den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt, das Mitglied hat 
in diesem Fall kein Recht zur Stellungnahme. 

Dem Betroffenen ist bei anderen Gründen als der Nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages mindestens zwei 

Wochen vorher Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Vorwürfen zu geben. Der Ausschluss ist dem Be-
troffenen unter Angabe der Gründe schriftlich, gerichtet an die letzte dem Verein bekannte Adresse, mit-

zuteilen. Das ausgeschlossene Mitglied kann innerhalb von einem1 Monat ab Zugang Berufung an die 

Mitgliederversammlung Vorstandschaft einlegen. Die Berufung ist bei der Vorstandschaft schriftlich in 
Textform einzulegen. Ist rechtzeitig Berufung eingelegt, so ist innerhalb von zwei2 Monaten eine  Mitglie-
derversammlung einzuberufenVorstandssitzung (Sitzung der Vorstandschaft) einzuberufen, die über den 

Ausschluss endgültig entscheidet. Die Berufung hat aufschiebende Wirkung. Das ausgeschlossene Mit-
glied hat das Recht, in der Mitgliederversammlung Vorstandssitzung (Sitzung der Vorstandschaft) eine 

Stellungnahme abzugeben. Ist die Berufungsfrist nicht gewahrt, so wird dies dem Mitglied formlos mitge-

teilt. Das Mitglied gilt dann als ausgeschlossen. 

 

§ 3 Vereinsorgane und Struktur 

1. Die Organe des Vereins sind: 

a) Die Mitgliederversammlung 

b) Der Turnrat 

c) Die Vorstandschaft 

d) Der geschäftsführende Vorstand 

2. Sitzungen der Vereinsorgane werden von einem der drei Vorsitzenden, die sich untereinander abstim-

men,m geschäftsführenden Vorstand geleitet. 

3. Über jede Sitzung eines Vereinsorganes führt der Schriftführer ein Protokoll. Ist er verhindert, bestimmt 

die Versammlung einen Protokollführer. Das Protokoll ist vom Protokollführer/in zu unterschreiben und 

den beteiligten jeweiligen Vereinsorganen nach Ziffer 1 b) – d) bekannt zu geben. 

4. Die Vereinsorgane nach Ziffer 1 b) – d)  können nach Bedarf fachkundige Berater hinzuziehen und Aus-
schüsse bilden, denen bestimmte Aufgaben übertragen werden. 

5. Der Verein unterhält verschiedene Abteilungen die von Abteilungsleitern oder Abteilungsleiterinnen ge-

führt werden. 
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§ 4 Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederversammlung besteht aus den Mitgliedern, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Sie sind 

stimmberechtigt und bei Volljährigkeit wählbar. Bei Mitgliedern die das 16. Lebensjahr noch nicht vollen-

det haben, ist ein Erziehungsberechtigter, der nicht Mitglied im TVR ist, stimmberechtigt. Sofern Erzie-
hungsberechtigte selbst Mitglied im TVR sind, entfällt die Stimme des Mitglieds, dass das 16. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat. Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand geleitet. 

2. Eine Mitgliederversammlung findet möglichst im 1. Quartal eines Kalenderjahres als Hauptversammlung 

statt. 

3. Weitere Mitgliederversammlungen werden auf Beschluss der Vorstandschaft oder des Turnrates oder auf 

schriftliches Verlangen von mindestens einem Zehntel der stimmberechtigten Mitglieder einberufen. 

4. Aufgaben der Mitgliederversammlung sind: 

a) Entgegennahme der Jahresberichte des geschäftsführenden Vorstandes, der Mitgliedsverwaltung und 

des Kassenberichtes; 

b) Entlastung der Vorstandschaft und der Kassenrevisoren. Hierfür bestimmt die Mitgliederversammlung 
einen Versammlungsleiter aus ihrer Mitte; 

c) Wahl der Mitglieder der Vorstandschaft; 

d) Wahl der Kassenrevisoren; 

e) Beschlussfassung der Beitragsordnung; 

f) Beschlussfassung über Satzungsangelegenheiten; 

g) Beschlussfassung über Anträge von Mitgliedern, des Turnrates, der Vorstandschaft oder des ge-

schäftsführenden Vorstands. Anträge müssen mindestens 1 Woche vor der Versammlung der Vor-

standschaft über den Vorsitzenden Verwaltung schriftlich zugeleitet werden; 

h) Genehmigung des Haushaltsplanes für das neue Geschäftsjahr; 

i) Auf Antrag von mindestens zwei Mitgliedern kann die Hauptversammlung einen von der Abteilung be-

stellten Abteilungsleiter oder Kassierer ablehnen. Der Antrag kann in der Hauptversammlung gestellt 

werden. Die Abteilungsversammlung kann der Ablehnung mit 4/5-Mehrheit widersprechen. (Anmer-
kung: Die Verantwortlichkeit der Abteilungsführung gegenüber dem Gesamtverein sollte nach meiner 

Auffassung erhalten werden. Ansonsten bliebe bei Problemen nur der Vereinsausschluss als einzige 
Möglichkeit. – s. auch § 8 Nr. 3).  

j) Berufung eines Mitgliedes gegen den Ausschluss;  

jk) Beschlussfassung Genehmigung einer Jugendordnung auf Vorschlag der Jugendvertretung; 

kl) Auflösung des Vereins. 
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5. Wahl der Vorstandschaft 

Die Vorstandschaft wird im 2-jährigen Wechsel wie folgt gewählt: 

In geraden Jahren: 

aa) Vorsitzender/er Verwaltung 

bb) Vorsitzender/er Sport 

cc) Schriftführer/in 

dd) Mitgliedsverwalter/in 

ee) bis zu 4 Beisitzer 

In ungeraden Jahren: 

aa) Vorsitzender/r Veranstaltungen 

bb) Kassierer/in 

cc) bis zu 4 Beisitzer 

Gewählt wird grundsätzlich geheim. Erhält keines der gewählten Mitglieder die unbedingte Stimmenmehr-
heit, so findet unter den beiden Mitgliedern, welche die meisten Stimmen erhalten haben, eine Stichwahl 

statt. Bei Stimmengleichheit nach dem zweiten Wahlgang entscheidet das Los. 

Wird für einen Posten nur ein Vorschlag gemacht, so kann die Wahl durch Handaufheben erfolgen, wenn 
kein Widerspruch erfolgt. Sofern kein Mitglied Einwendungen dagegen erhebt, kann die Wahl der Beisit-
zer en bloque durchgeführt werden. 

6. Die Mitgliederversammlung wird vom geschäftsführenden Vorstand mindestens vier Wochen vor dem Ter-

min durch Bekanntgabe auf der vereinseigenen Homepage unter Angabe von Ort, Zeit und Tagesord-
nung einberufen. Weiterhin werden die örtlichen Zeitungen gebeten, einen und einem zeitnahenr Hinweis 

mit Nennung von Zeit und Ort im Lokalteil zu veröffentlichen. der Badischen Zeitung   einberufen. Die  
Außerdem sollen die  Vereinsnachrichten sollen eine Vorankündigung mit einen Hinweis auf Ort und Zeit-
punkt der Veranstaltung sowie einer vorläufigen Tagesordnung enthalten.  

  

7. Die satzungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienen 
Mitglieder beschlussfähig. 

8. Sämtliche Beschlüsse werden, mit Ausnahme der auf Abänderung der Satzung, Änderung des Vereins-
zwecks und auf Auflösung des Vereins gerichteten, durch einfache Mehrheit der anwesenden stimmfähi-

gen Mitglieder gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.  

Die Änderung der Satzung, mit Ausnahme der §§ 1 und 4 Nr. 8 kann nur durch die Mehrheit von 3/4 der 
erschienen Mitglieder, die Auflösung nur durch eine Mehrheit von 3/4 der sämtlichen erschienenen Mit-
glieder beschlossen werden.   

Zur Abänderung des Vereinszwecks (§ 1) und des § 4 Nr. 8 ist die Zustimmung von 2/3 stimmfähigen 

Vereinsmitglieder nötig, und diese ist nötigenfalls schriftlich einzuholen.  

 

§ 5 Der Turnrat 

1. Der Turnrat besteht aus: 

a) den Mitgliedern der Vorstandschaft. 
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b) den Abteilungsleitern und Abteilungsleiterinnen, die sich durch ein beauftragtes Mitglied ihrer Ab-
teilung vertreten lassen können. 

2. Die Mitglieder des Turnrats führen ihr Amt bis zur Neuwahl oder Wiederwahl. 

3. Der Turnrat legt die Richtlinien der Vereinsarbeit fest. Er ist insbesondere zuständig für: 

a) Veranstaltungen des Gesamtvereins 

b) die Einrichtung von Abteilungen und den Beitritt zu Fachverbänden; 

c) die Auflösung von Abteilungen und den Austritt aus Fachverbänden; 

d) Beschluss einer Haushaltsordnung. Darin sind insbesondere zu regeln: 

- Verpflichtungsermächtigungen 

- Art und Weise der Kassenführung, insbesondere auch der Abteilungskassen 

- Grundsätze für die Erstellung des Haushaltsplanes 

- Grundsätze der Kassenführung 

e) Ernennung von Ehrenmitgliedern und Beschluss einer Ehrenordnung Vorschläge zur Ernennung 
von Ehrenmitgliedern. 

4. Der Turnrat wird vom geschäftsführenden Vorstand einberufen und geleitet. 

5. Im Turnrat hat jedes Mitglied der Vorstandschaft eine Stimme. Jeder Abteilungsleiter hat pro angefangene 
100 Mitglieder seiner Abteilung eine Zählstimme, jedoch nicht mehr als 5 Stimmen. Maßgebend ist der 
Mitgliederstand vom 1. Januar eines jeden Jahres. Der Turnrat beschließt durch offene Abstimmung. Es 

entscheidet die absolute Mehrheit der vertretenen abgegebenen Stimmen. Stimmgleichheit bedeutet Ab-

lehnung. 

 

§ 6 Vorstandschaft und geschäftsführender Vorstand 

1. Die Vorstandschaft wird gebildet durch: 

a) den/die Vorsitzende/en Verwaltung 

b) den/die Vorsitzende/en Sport 

c) den/die Vorsitzende/en Veranstaltungen 

d) den/die Kassierer/in 

e) den/die Mitgliedsverwalter/in 

f) den/die Schriftführer/in 

g) den/die nach der Jugendordnung gewählten Jugendwart/in 

h) bis zu 8 Beisitzer/innen 

i) ein/e nach der Jugendordnung gewählter Jugendbeisitzer/in. 

 

2. Der geschäftsführende Vorstand wird gebildet  vondurch die den drei Vorsitzenden (Verwaltung, Sport 
und Veranstaltungen). Sie sind gesetzliche Vertreter des Vereins im Sinne des § 26 BGB (Vorstand). Sie 

sind jeder für sich alleine vertretungsberechtigt. Das Innenverhältnis regelt die Geschäftsordnung der 

Vorstandschaft.Geschäftsverteilung. 
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Sofern die Position eines geschäftsführenden Vorstands nicht besetzt werden kann, so besteht die Möglich-
keit die Aufgaben auf die anderen Vorstände und/oder einen oder mehrere Beisitzer bis zur Neubeset-

zung zu verteilen. Aufgabenverteilung wird zwischen den jeweiligen Personen abgestimmt. 

 

3. Die Vorstandschaft erledigt die laufenden Geschäfte des Vereins. Ihr obliegen alle Angelegenheiten, die 
von der Satzung nicht anderen Vereinsorganen zugewiesen sind. Insbesondere stehen ihr folgende Ent-

scheidungen zu: 

a) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern; 

b) Einstellung von neben- oder hauptamtlichen Mitarbeitern; 

c) Erstellung eines Haushaltsplanes. Dieser ist dem Turnrat zur Stellungnahme vorzulegen und sodann 
von der Hauptversammlung zu genehmigen;.  

d) Kommissarische Besetzung eines Vorstandsamtes.  

4. Die Vorstandschaft gibt sich eine Geschäftsordnung.Geschäftsverteilung. Darin sollen insbesondere gere-
gelt werden:  

- Geschäftsverteilung, insbesondere des geschäftsführenden Vorstands und der Beisitzer  

- Antragsrecht und Behandlung der Anträge 

- Regelung der Beschlussfähigkeit, wobei jedoch mindestens die Hälfte deren der Mitglieder anwesend 

sein müssen, darunter einer der Vorstände nach §26 BGB (geschäftsführender Vorstand). 

 

§ 7 Kassenführung und Mitgliedsverwaltung 

1. Der/die Kassierer/in ist für die ordnungsgemäße Führung der Hauptkasse und für die Verwaltung des 

Vereinsvermögens verantwortlich. Der/die Kassierer/in wird vom/von der Mitgliedsverwalter/in bei Bedarf 
unterstützt und/oder vertreten. 

2. Der/die Mitgliederverwalter/in ist für das Führen und die Pflege des Mitgliederverzeichnisse, die ord-

nungsgemäße Erhebung der Mitgliederbeiträge und die Erstellung der für die Verbandsmeldung erforder-
lichen Statistiken sowie die Beantragung städtischer Jugendfördermittel verantwortlich. Der /die Mitglie-
derverwalter/in wird durch den/die Kassierer/in bei Bedarf unterstützt und/oder vertreten. 

3. Die Mitgliederversammlung stimmt über die Entlastung des Kassierers und des Mitgliederverwalters ge-
sondert ab. 

4. Die Mitgliederversammlung wählt jeweils auf die Dauer von zwei Jahren (zwei Geschäftsjahren) zwei 

Kassenrevisoren, die nicht Mitglied des Turnrates sein dürfen und nicht mit sonstigen Kassenführungs-
aufgaben für den Verein tätig sind. 

5. Die Kassenrevision der Hauptkasse hat nach jedem Geschäftsjahr zu erfolgen. Die Kassenrevisoren be-

richten der nächsten Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) über das Ergebnis der Revision. 

Die Revisoren sind befugt, die Revision auf einzelne oder alle Abteilungskassen auszudehnen. Auf Ver-
langen des geschäftsführenden Vorstands oder der Mitgliederversammlung  muss die Revision die Abtei-

lungskassen prüfen. Die Kassenrevision soll zumindest in Stichproben überprüfen, ob die Verfügung der 
Mittel durch die Satzung und die erlassenen Kassenrichtlinien und Verpflichtungsermächtigungen ge-
deckt ist. 
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6. Scheidet ein Kassenrevisor vorzeitig aus, nimmt der Turnrat für dessen restliche Amtszeit eine Ergän-
zungswahl vor. 

 

§ 8 Abteilungen 

1. Eine Abteilung besteht in der Regel aus allen Sportlern derselben, einem Fachverband angehörenden 
Sportart. Der Turnrat kann auch innerhalb der Sportler eines Fachverbands eine selbstständige Abteilung 

mit Zustimmung der hiervon betroffenen Mitglieder der zu bildenden Abteilung einrichten. Die Abteilungen 

regeln Ihre Angelegenheiten selbstständig im Rahmen der von Satzung und Turnrat bestimmten Richtli-
nien. 

2. Die Abteilungen berufen mindestens einmal jährlichalle zwei Jahre eine Abteilungsversammlung ein. 
Diese besteht aus den in der Abteilung gemeldeten Mitgliedern, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. 
Sie sind stimmberechtigt und bei Volljährigkeit wählbar. Bei Mitgliedern die das 16. Lebensjahr noch nicht 

vollendet haben, ist ein Erziehungsberechtigter, der nicht Mitglied in der Abteilung ist, stimmberechtigt. 
Sofern Erziehungsberechtigte selbst Mitglied in der Abteilung sind, entfällt die Stimme des Mitglieds, dass 
das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. 

Die Abteilungsversammlung wählt für die Dauer von 2 Jahren mindestens: 

a) einen Abteilungsleiter; ggf. einen Vertreter 

b) einen Abteilungskassierer, gleichzeitig als Vertreter des Abteilungsleiters, wenn die Abteilungsordnung 

nichts anderes vorsieht;  

c) mindestens 12 unabhängigen Kassenprüfer, derie jährlich in der Abteilungsversammlung über die Prü-
fung der Kasse berichten. 

3. Diese regelmäßige Abteilungsversammlung ist vom Abteilungsleiter einzuberufen. Die Einladung soll 
durch Hinweis auf der vereinseigenen Homepage und ist durch mindestens zweimaligen Aushang in den 
Trainingsstunden ausgesprochen werden und weiterhin soll jedes Mitglied entweder durch Information 

über WhatsApp, E-Mail, in Textform zur Abteilungsversammlung eingeladen werden,  der Abteilung vom 
Abteilungsleiter einzuberufen. Der geschäftsführende Vorstand und der Kassierer sind schriftlich einzula-

den; auf deren Verlangen ist ihnen in der Abteilungsversammlung das Wort zu erteilen. Ist kein Abtei-

lungsleiter vorhanden, so wird die Abteilungsversammlung vom Stellvertreter, ist auch dieser nicht vor-
handen vom geschäftsführenden Vorstand einberufen. Die Abteilungsversammlung soll vor der Hauptver-
sammlung des Vereines stattfinden. Sie hat mindestens folgende Tagesordnung: 

- Bericht des Abteilungsleiters; 

- Kassenbericht des Abteilungskassiers; 

- Kassenprüfbericht; 

- Entlastung des Abteilungskassiers und des Abteilungsleiters; 

- Neuwahlen, sofern die Amtszeit abgelaufen ist. 

Lehnt die Hauptversammlung einen Abteilungsleiter ab, so ist innerhalb von 1 Monat eine Abteilungsver-

sammlung einzuberufen, die über die Person des Abteilungsleiters neu abzustimmen hat. 

Der Abteilungsleiter, gegebenenfalls der Abteilungsschriftführer führt ein Beschlussprotokoll, welches 
dem Vorsitzenden Verwaltung vorzulegen ist. 

4. Abteilungsleiter kann jedes Mitglied werden, welches das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht Kassie-

rer/in des Hauptvereins ist. Wird ein Abteilungsleiter in seiner Abteilung oder im Hauptverein zum/r 
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Kassier/in gewählt, so endet seine Stellung als Abteilungsleiter. Er führt das Amt kommissarisch bis zur 
nächsten Abteilungsversammlung, die innerhalb von 1 Monat einzuberufen ist. Diese muss einen neuen 

Abteilungsleiter wählen.  

5. Gelingt es einer Abteilung nicht, innerhalb von 2 mindestens 4 Wochen, höchstens aber 8 Wochen ausei-
nander liegenden Abteilungsversammlungen einen Abteilungsleiter zu bestellen, so beschließtkann  der 
Turnrat mit 2/3 Mehrheit die Auflösung der Abteilung beschließen. Andernfalls wird ein kommissarischer 

Abteilungsleiter bis zur nächsten Abteilungsversammlung eingesetzt. Gelingt es der Abteilung nicht, bis 
zur nächsten Hauptversammlung einen Abteilungsleiter zu wählen, so hat der Turnrat erneut über die 

Auflösung zu beschließen.  

6. Die Abteilungsversammlung ist berechtigt, eine Abteilungsordnung zu beschließen. Sie ist der Vorstand-
schaft über den/die Vorsitzende/n Verwaltung vorzulegen. In ihr dürfen geregelt werden: 

a) Art und Weise der Abstimmung; soweit nicht anders geregelt, wird mangels Widerspruch durch Hand-

aufheben nach dem Mehrheitsprinzip gestimmt; 

b) welche weiteren Funktionen in der Abteilung gewählt werden; 

c) aus welchen Unterabteilungen die Abteilung besteht und wie diese organisiert sind; die Unterabteilun-

gen dürfen nicht zur Führung einer eigenen Kasse ermächtigt werden; 

d) Teilnahme und Stimmrecht von jugendlichen Mitgliedern an Abteilungsversammlungen; 

e) Bestimmungen, die sich auf den Trainings- und Wettkampfbetrieb sowie abteilungsbezogene Veran-

staltungen beziehen.  

§ 8a Vereinsjugend 

1. Die Vereinsjugend führt und verwaltet sich in Zusammenarbeit mit der Vorstandschaft selbst.  

2. Die Hauptversammlung beschließt eine Jugendordnung, die insbesondere regelt: 

a) Aufgaben der Vereinsjugend; 

b) Organe der Vereinsjugend; 

c) Führung einer Jugendkasse; 

d) Änderungsmöglichkeiten der Jugendordnung durch die Vereinsjugend. 

 

§ 9 Haftung 

1. Der Verein haftet für Unfälle und Schäden nur im Rahmen der von ihm abgeschlossenen allgemeinen 

Sportversicherung und nach den allgemeinen Regelungen des BGB  § 31 a und § 31 b. 

2. Darüber hinausgehende Ansprüche gelten als ausgeschlossen. Insbesondere haftet der Verein nicht für 
Gegenstände, die in Vereinsräumen oder auf Sportanlagen abhandenkommen.  

§ 10 Auflösung des Vereins 

1. Eine zu diesem Zwecke ausdrücklich einberufene Mitgliederversammlung kann mit Zustimmung von min-
destens drei Vierteln der erschienen Mitglieder die Auflösung des Vereins beschließen. 

2. Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines steuerbegünstigten Zwecks fällt das 
Vereinsmögen an den Badischen Sportbund Freiburg e.V., Wirthstraße 7, 79110 FreiburgBadischer Sport‐
bund Freiburg, Wirthstraße 7 

79110 Freiburg,  der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu verwenden hat.  
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HINWEIS: Nachstehend die Änderung der Satzung von 2016 zu 2017 die bereits in der JHV 2017 beschlos-
sen wurde 

 

 

 

 

§ 11 Vergütungen für die Vereinstätigkeit 

1. Die Vereins- und Organämter werden grundsätzlich ehrenamtlich ausgeübt. 

2. Bei Bedarf können Amtsinhaber im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten eine Aufwandsent-
schädigung nach § 3 Nr. 26a EStG ausgezahlt werden. 

3. Die Entscheidung über die Zahlung und die Höhe der Aufwandsentschädigung für die eine entgeltliche 

Vereinstätigkeit nach Nr. 2 trifft der Turnrat.  

4. Weitere Einzelheiten zu Nr. 2 und 3 regelt die Haushaltsordnung. 

 

§ 12 Datenschutz1  

Zur Erfüllung des Vereinszwecks und der in der Satzung enthaltenen Aufgaben verarbeitet, speichert, über-

mittelt und verändert der Verein unter Beachtung und Wahrung der Grundsätze des Datenschutzes und der 
Datensicherheit personenbezogene Daten, sowie Daten über persönliche und sachbezogene Verhältnisse 
seiner Mitglieder. 

Mit Erwerb der Mitgliedschaft und der damit verbundenen Anerkennung der Vereinssatzung stimmt jedes 

Mitglied der Speicherung, Bearbeitung, Verarbeitung, Übermittlung seiner personenbezogenen Daten im 
Rahmen der Erfüllung der Aufgaben und Zwecke des Vereins zu. Jegliche anderweitige Datenverwendung 

(z.B. Datenverkauf) ist unzulässig. 

Jedes Mitglied hat gegenüber dem Verein ein Recht auf Auskunft über seine gespeicherten Daten, Berichti-
gung seiner gespeicherten Daten im Falle der Unrichtigkeit, Sperrung seiner Daten, Löschung seiner Daten. 

Der Verein verpflichtet jeden mit der Nutzung der vom Mitglied anvertrauten personenbezogenen Daten Be-
fassten zur Wahrung des Datengeheimnisses. Deshalb ist jedem für den Verein Tätigen, insbesondere den 
Organen des Vereins und allen Vereinsmitarbeitenden untersagt, personenbezogene Daten oder Bilder zu 

anderen als den zur jeweiligen satzungsgemäßen Aufgabenerfüllung erforderlichen Zwecken medienunab-
hängig zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder in sonstiger Weise zu nutzen. 
Diese Pflicht besteht uneingeschränkt weiter über das Ende der Tätigkeit bzw. das Ausscheiden der oben 

genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

 
1 Änderung durch Beschluss der lung am 25.01.2019 
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Mit seinem Aufnahmeantrag gemäß § 2 Nr. 2 und der damit verbundenen Anerkennung der Vereinssatzung 
stimmt jedes Mitglied der Veröffentlichung seines Bildes bzw. Namens in Druck-, elektronischen bzw. digita-

len Telemedien zur satzungsgemäßen Erfüllung des Vereinszwecks bei Bedarf zu. Diese Einwilligung kann 

jedes Mitglied jederzeit durch Erklärung in Textform widerrufen. 

Bei Ende der Mitgliedschaft (Austritt, Ausschluss, Tod) archiviert der Verein personenbezogene Daten des 
Mitglieds. Personenbezogene Daten des ausgeschiedenen Mitglieds, die die Mitgliederverwaltung (insbe-

sondere Vereinsfinanzen) betreffen, bewahrt der Verein zur Einhaltung vorgegebener rechtlicher Bestim-
mungen ab Ende der Mitgliedschaft auf. 

Weitere Einzelheiten zum Schutz personenbezogener Daten und von Persönlichkeitsrechten im Verein kann 

eine Datenschutzordnung regeln. 

 

 

HINWEIS: Nachstehend die Änderung der Satzung von 2017 zu 2019 die bereits in der JHV 2019 beschlos-
sen wurde 

Datenschutz wurde komplett aufgenommen 

     

§ 132 Inkrafttreten 

Diese Satzung hat die Mitgliederversammlung des Turnverein Rheinfelden 1898 e.V. am 2603.012.202417 

beschlossen. Sie tritt am 2074.012.2024017 in Kraft und ersetzt alle bisherigen die bisherige Satzungen des 
Vereins vom 19.02.2016. Sie ist vom geschäftsführenden Vorstand zur Eintragung im Vereinsregister anzu-
melden. Später erfolgte Änderungen sind durch Fußnoten gekennzeichnet.  

 

 

 

 
 
 
 

Vorsitzende Verwaltung 
 
 

…………………………………………… 
  


